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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 

 
Produkt: Zementgebundener Baustoff 

Druckdatum: 01.08.2025 Versionsnummer 1 überarbeitet am: 01.08.2025 
 
 
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens* 
 
1.1 Produktidentifikator 
Das Sicherheitsdatenblatt ist für die folgenden Produkte gültig: 
 
Handelsname: Zementgebundener Baustoff (Transportbeton) 
 

- geringere Druckfestigkeitsklassen bis C50/60 bzw. LC55/60  UFI: J600-D0D6-2002-575P 
- höhere Druckfestigkeitsklassen ab C55/67 bzw. LC60/66 UFI: X800-W02K-C00J-TJRR 
- zementgebundene Baustoffe      UFI: X800-W02K-C00J-TJRR 

 
Registrierungsnummer (REACH): nicht relevant (Gemisch) 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 
 
Verwendung des Gemischs 
Transportbeton (Gemisch aus Zement, Gesteinskörnungen, Wasser, Zusatzmitteln, Zusatzstoffen, 
natürlichen Gesteinsmehlen) 
 
Das Gemisch wird zur Herstellung von Bauteilen aus Beton, im Mauerwerksbau, im Ausbau, im Straßen- 
und Tiefbau, etc. verwendet. Bestimmungsgemäße bzw. praktizierte Verwendungen, von denen 
abzuraten wäre, sind nicht bekannt. 
 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
Firma: Rohrdorfer Transportbeton Salzburg GmbH 
Adresse: Hopfgartenstraße 1, 5302 Henndorf am Wallersee 
Tel.: 050543 / 6214-0 oder 0505436583-0  
Homepage: www.rohrdorfer.eu 
 
Auskunftgebender Bereich: SFK Peter Picher, peter.pichler@rohrdorfer.eu 
 
1.4 Notrufnummer: 
Vergiftungsinformationszentrale Österreich: +43 (1) 406 43 43 

 
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren* 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 

   
 
GHS05 Ätzwirkung 
 
 

Eye Dam. 1   H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
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GHS07 Gesundheitsgefahr 

 
 

Skin Irrit. 2   H315 Verursacht Hautreizungen. 
Skin Sens. 1   H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
 
Gefahrenpiktogramme 
 

 
 
       

 
 

    GHS05        GHS07 
 
Signalwort  Gefahr 
 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Portlandzementklinker 
Bypassstaub 
 
Gefahrenhinweise 
H315   Verursacht Hautreizungen. 
H317   Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318   Verursacht schwere Augenschäden. 
 
Sicherheitshinweise 
P102    Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P280    Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338+P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort 
Vergiftungsinformationszentrale oder Arzt anrufen. 

P302+P352+P332+P313 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife 
waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen. Und vor erneutem Tragen waschen. 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT:   Nicht anwendbar. 
vPvB:   Nicht anwendbar. 

 
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen* 
 
3.1 Stoffe 
Nicht zutreffend. 
 
3.2 Gemische 
Beschreibung: 
CAS: 65996-69-2 Hüttensand <20% 
CAS: 68131-74-8 Steinkohlenflugasche <10% 
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Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 65997-15-1  
EINECS: 266-043-4 

Portlandzementklinker 

 
< 20,0% 

Eye Dam. 1, H318;  

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; 
       STOT SE 3, H335 

CAS: 68475-76-3  
Reg.nr.: 01-2119486767-17-xxxx 

Bypassstaub 

 
< 1,0% 

Eye Dam. 1, H318;  

Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; 
       STOT SE 3, H335 

 
Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu 
entnehmen. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen* 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: 

Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Ersthelfer sollten 
aber den Kontakt mit dem Gemisch vermeiden. 
Mit dem Gemisch verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

Nach Einatmen: 
Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege ärztlichen Rat einholen. 
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. 
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 

Nach Hautkontakt: 
Durchtränkte Kleidung, Schuhe, Uhren etc. entfernen. Diese vor Wiederverwendung gründlich 
reinigen. Das Gemisch mit viel Wasser abspülen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren. 
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 

Nach Augenkontakt: 
Auge nicht reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusätzliche Hornhautschäden 
möglich sind. Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser 
abspülen und Arzt konsultieren. 
Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und das Auge sofort bei geöffnetem Lidspalt unter 
fließendem Wasser mindestens 20 Minuten spülen, um alle Teilchen zu entfernen. Falls 
möglich, isotonische Augenspüllösung (0,9% NaCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder 
Augenarzt konsultieren. 

Nach Verschlucken: 
Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Bewusstsein Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. 
Arzt oder Vergiftungsinformationszentrale konsultieren. 

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Augen:  Augenkontakt mit feuchtem Beton kann ernste bleibende Augenschäden verursachen. 
Haut:  Die Gemische können durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf die Haut haben 

und Dermatitis oder ernste Hautschäden hervorrufen. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Wird ein Arzt aufgesucht, bitte dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen. 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung* 
 
5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung: Nicht brennbar. 
Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung* 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Mit viel Wasser verdünnen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Die Gemische mechanisch aufnehmen, auf einer Folienunterlage oder in einem Gefäß erhärten lassen 
und gemäß Abschnitt 13 entsorgen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung* 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und 
gegebenenfalls duschen, um Anhaftungen des Gemisches zu entfernen. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Aerosolbildung vermeiden. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung, Anforderung an Lagerräume und Behälter: Die Gemische sind nicht lagerfähig. 
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. 
Lagerklasse: 12 
VbF-Klasse: entfällt 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen* 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
68475-76-3 Bypassstaub 
MAK (Österreich) Langzeitwert: 5 E mg/m³ 
 
Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: 
Zusätzliche Expositionsgrenzwerte bei möglichen Verarbeitungsgefahren: 
Wasserlösliches Chrom(VI): 2 ppm Expositionsweg: dermal Expositionsfrequenz: Kurzzeit (akut), 
Langzeit (wiederholt) Prüfverfahren: EN 196-10 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
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Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Verarbeitung nicht in den frischen Zubereitungen knien oder stehen. 
Falls dies dennoch erforderlich ist, unbedingt geeignete wasserdichte Schutzausrüstung tragen. 
Durchtränkte Kleidung sofort wechseln. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
 
Augen-/Gesichtsschutz 
 

Augenschutz benutzen: Wegen Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille 
entsprechend EN 166 verwenden. 

 
 
 

 
Hautschutz 

Handschutz benutzen, Schutzhandschuhe: Das Handschuhmaterial muss undurchlässig 
und beständig gegen das Produkt/den Stoff/die Zubereitung sein. 
Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe mit CE-Kennzeichnung 
tragen. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, 
Permeationsraten und der Degradation.  

 
Lederhandschuhe sind aufgrund ihrer Wasserdurchlässigkeit nicht geeignet und können chromathaltige 
Verbindungen freisetzen. 
Beim Verarbeiten von zementgebundenem Baustoff sind keine Chemikalienschutzhandschuhe (Kat. III) 
erforderlich. Untersuchungen haben gezeigt, dass nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe (Schichtdicke 
ca. 0,15 mm) über einen Zeitraum von 480 min ausreichend Schutz bieten. Durchfeuchtete Handschuhe 
wechseln. Handschuhe zum Wechseln bereithalten. 
Allgemeine Informationen zum Handschutz finden sich in der AUVA Sicherheitsinformation für 
Arbeitnehmer:innen M 705 „Schutzhandschuhe“. 
 

Fußschutz benutzen: Geschlossene langärmelige Schutzkleidung und dichtes 
Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit der frischen Zubereitung nicht zu vermeiden ist, 
sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht sein. Darauf achten, dass keine frische 
Zubereitung von oben in die Schuhe oder Stiefel gelangt. 
 

 
Atemschutz 
Nicht erforderlich, da es sich nicht um Gase, Dämpfe oder Staub handelt. 
 

Maske benutzen: Bei Spritzanwendungen (PROC 7 und PROC 11) ist eine geeignete 
Atemschutzmaske zu verwenden, beispielsweise eine partikelfiltrierende Halbmaske des 
Typs FFP1 (z. B. gemäß EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827). Allgemeine 
Informationen finden sich in der AUVA Broschüre M 719. 
 

 
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
 
Thermische Gefahren 
Nicht relevant.  
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften* 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aggregatzustand:     Flüssig 
Farbe:       grau, die Gemische können aber auch 

gefärbt sein 
Geruch:      Geruchlos 
Geruchsschwelle:     Nicht bestimmt. 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:    Nicht bestimmt. 
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich  Nicht bestimmt. 
Entzündbarkeit     Nicht anwendbar. 
Untere und obere Explosionsgrenze 

Untere:      Nicht bestimmt. 
Obere:      Nicht bestimmt. 

Flammpunkt:      Nicht anwendbar. 
Zersetzungstemperatur:    Nicht bestimmt. 
pH-Wert:      Bei Kontakt mit Wasser resultiert ein 

pH-Wert von 11-13 
Viskosität 

Kinematische Viskosität:   Nicht bestimmt. 
Dynamisch:     Nicht bestimmt. 

Löslichkeit 
Wasser:     Vollständig mischbar. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt. 
Dampfdruck:      Nicht bestimmt. 
Dichte und/oder relative Dichte 

Dichte bei 20°C:    1-3,5 g/cm³ 
Relative Dichte:    Nicht bestimmt. 
Dampfdichte:     Nicht bestimmt. 

 

9.2 Sonstige Angaben 
Form:       erdfeucht bis flüssig 
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 
Zündtemperatur:     Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
Explosive Eigenschaften:    Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Zustandsänderung 
Verdampfungsgeschwindigkeit   Nicht bestimmt. 
 

Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff   entfällt 
Entzündbare Gase         entfällt 
Aerosole          entfällt 
Oxidierende Gase         entfällt 
Gase unter Druck         entfällt 
Entzündbare Flüssigkeiten        entfällt 
Entzündbare Feststoffe        entfällt 
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische      entfällt 
Pyrophore Flüssigkeiten        entfällt 
Pyrophore Feststoffe         entfällt 
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische     entfällt 
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln entfällt 
Oxidierende Flüssigkeiten        entfällt 
Oxidierende Feststoffe        entfällt 
Organische Peroxide         entfällt 
Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische   entfällt 
Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff  entfällt 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität* 
 
10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.2 Chemische Stabilität 
Die Gemische sind alkalisch und unverträglich mit Säuren, Ammoniumsalzen, Aluminium und anderen 
unedlen Metallen. Dabei kann Wasserstoff gebildet werden. Die Gemische sind in Flusssäure löslich, 
wobei sich ätzendes Siliziumtetrafluoridgas bildet. Kontakt mit diesen unverträglichen Materialien 
vermeiden. 
Die Gemische sollten in der Regel 105 Minuten nach Herstellung verarbeitet sein. Danach erhärten die 
Gemische und bilden eine feste Masse. 
 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Eine unplanmäßige nachträgliche Wasserzugabe ist zu vermeiden, da sie zur Verringerung der 
Produktqualität führt. 
 
10.5 Unverträgliche Materialien: 
Säuren zerstören das Gefüge der erhärteten Gemische. Unedle Metalle wie Aluminium, Zink, 
Magnesium führen bei Kontakt mit feuchten Gemischen zur Wasserstoffentwicklung. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben* 
 
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Verursacht Hautreizungen. 
Schwere Augenschädigung/-reizung: Verursacht schwere Augenschäden. 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: Aufgrund der verfügbaren Daten sind 
die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 
11.2 Angaben über sonstige Gefahren 
Endokrinschädliche Eigenschaften: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben* 
 
12.1 Toxizität 
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.4 Mobilität im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
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12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 
Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften. 
 
12.7 Andere schädliche Wirkungen 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation 
gelangen lassen. Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter 
gelangen. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung* 
 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: 
Eine mögliche Rücknahme beim Hersteller erfragen. Sollte dies nicht möglich sein, feuchte Produkte 
aushärten lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung des 
ausgehärteten Produktes wie Betonabfälle, Betonschlämme bzw. Betonabbruch unter Beachtung der 
örtlichen behördlichen Bestimmungen. 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
Abfallschlüsselnummer: 
31601: Schlamm aus Betonherstellung (verfestigt) 
31427: Betonabbruch 
 
Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport* 
 
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 
ADR, IMDG, IATA        entfällt 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, IMDG, IATA        entfällt 
 
14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klasse          entfällt 
 
14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA        entfällt 
 
14.5 Umweltgefahren:        Nicht anwendbar. 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender   Nicht anwendbar. 
 
14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten Nicht anwendbar. 
UN "Model Regulation":       entfällt 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften* 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
Richtlinie 2012/18/EU 
Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 
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Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten Anhang II Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 
VERORDNUNG (EU) 2019/1148  
Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer 
Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3) Keiner der Inhaltsstoffe 
ist enthalten. 
Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 
Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 
Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels 
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern 
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
 
Nationale Vorschriften: 
Klassifizierung nach VbF: entfällt 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
Das Produkt ist ein Gemisch und fällt daher nicht unter die Registrierungspflicht der EG-Verordnung 
1907/2006 (REACH). 
Gemäß Anhang XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 besteht für zementhaltige 
Zubereitungen ein Verwendungs- und Inverkehrbringungsverbot, wenn der Gehalt an löslichem 
Chrom(VI) nach Hydratisierung mehr als 0,0002 % der Trockenmasse des Zementes in der Zubereitung 
beträgt. Ausnahmen gelten nur für überwachte geschlossene und vollautomatische Prozesse und für 
Verwendungen in solchen Prozessen, bei denen zementhaltige Zubereitungen ausschließlich mit 
Maschinen in Berührung kommen und keine Gefahr von Hautkontakten besteht. 
 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben* 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
Relevante Sätze 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 
Abkürzungen und Akronyme: 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2 
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1 
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1 
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3 

 
Schulungsratschläge 
Zusätzlich zu Schulungsprogrammen für Arbeitnehmer zu den Themen Gesundheit, Sicherheit und 
Umwelt, haben Unternehmen sicherzustellen, dass ihre Arbeitnehmer das Sicherheitsdatenblatt lesen, 
verstehen und die Anforderungen umsetzen können. 
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Ausschlussklausel 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres 
Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die 
in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. 
 
Datum der Vorgängerversion: 31.08.2015 
 
 
* Daten gegenüber der Vorversion geändert 


